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ANLAGE 

Ändenmg des Plll'SOJl8lstatutB der Vereinten Nationen 

ArtikellJ.l 

Die bisherige Fassung ist durch folgenden Wortlaut zu 
ersetzen: 

"Der Generalsekretiir schafft Verwaltungsorgane. unter 
. BeteiIigoog des Persona1s, die ihn in allen Beschwerden von 
Bediensteten gegen eine Verwaltungsentscheidung beraten, in 
denen diese die Nichtbeacbtung Ihrer Anstellungsbedingungen 
und insbesondere der einschlägigen Vorschriften geltend 
machen." 

491223. GemefnsaßU'S System der Vereinten Nationen: 
Bericht der KonunIssIon fiIr den Internationalen 
IifI'entIIchen Dienst 

Die Generalversammlung, 

1IIICh Behlmdlung des zwanzigsten Jahresberichts der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst6J und 
anderer damit znsamme'lhängender Berichte", 

in Bekrliftigung ihres Elntretens für ein einziges und 
einheitliches gemeinsames System der Vereinten Nationen als 
&kstein für die Regulierung und Koordinierung der BeschIIfti
gungshedingungen des gemeinsamen Systems der Vereinten 
Nationen, 

eingedenk der entscheidenden Rolle, die die Kommission 
im Einklang mit Ihrer Satzung bei der Ausarbeitung gemein
samer Normen, Methoden und Regelungen im Persona1bereich 
für das gesamte gemeinsame System der Vereinten Nationen 

. spielt, die für Managementreformen unabdingbar sind, 

I 

ROLLE DER KOMMISSION 

unter Hinweis auf Abschnitt I Ihrer Resolution 46/191 A 
vom 20. Dezember 1991 und Abschnitt LA Ihrer 
Resolution 471216 vom 23. Dezember 1992, in der sie die 
Leitungswgane und die Leiter aller Organisationen des 
gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen nachdrDcklich 
aufgefOldert hat, sicherzustellen, daß die Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst zuständigkeitshalber auf 
aI1en Sitzungen wlbeten ist, bei denen Vorscbllige im Zu
sammenbaug mit Gehliltern, Zulagen, Leistungen odet andeten 
Beschliftigungsbedingungen erörtert werden, 

1. steUt in dieser Hinsicht mit Bedauern fest, daß die 
Internationale Arbeitsorganisation die Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst nicht konsultiert hat, bevor 
sie einen Vorschlag in bezug auf persönliche Beförderungen 
vorgelegt hat; 

2. bedauert at(jerdem den jüngsten Beschluß der 
Ernäbrungs- und Landwirtschaftsorgaon der Vereinten 
Nationen, der nicht dem Beschluß der Kommission entspricht, 
und fordett alle Leitungsorgane, die es betrifft, auf, sich an die 

" t:Jß/d;1l18s Protokoll der Gtmeralvenammlung. NtIU1IU1ItMerz/gste 
T_1le/1ngB 30 (AI49I3O). 

.. A/49/480. A/c.5I49n. A/C.!5I49/10 und AIC.5/49/33. 

Verpflichtungen zu halten, die ihre Organisationen in bezug 
auf das gemeinsame System eingegangen sind; 

3. ersucht die Leiter der Organisationen des gemein
samen Systems erneut, die Kommission und den ClemeIn
samen Rat für das Pensionswesen der Vereinten Nationen zu 
konsultieren, bevor sie ihren jeweiJisen Leitungsorsanen 
Vorscbllige beI1effend die Beschliftigungsbedingnngen v0r
legen, damit Maßnahmen vermieden werden. die mit dem 
gemeinsamen System der Gehillter, Zulngen und anderen 
Beschllftigungsbedingungen nicht vereinbar sind, und aI1es ZU 
tun, um den Vilibetern der Kommission zu erm6gllchen, den 
jeweils zuständigen zwischenstaatlichen Organen die Auf
fassungen der KommissiQD zu diesen Fragen daxzuIegen; 

ß 

MriWIRKUNG DES PERsoNALS AN DER ARBBrr 
DER KOMMISSION 

unter Hinweis auf Abschnitt n Ihrer Resolution 43J226 vom 
21. Dezember 1988,AbschnittLB Ihrer Reso1ntion 471216 und 
Abschnitt I Ihrer Resolution 48/224 VOlD 23. Dezember 1993. 
worin sie bedauert hat, daß die Personalvertretungen ihre Mit
wirkimg an der Arbeit der Kommission für den internationa1en 
öffentlichen Dienst ausgesetzt huben, 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n Ziffer 2 ihrer Resolu
tion 451241 vom 21. Dezember 1990, worin sie ihre Genugtu
ung lIber die Hetste11ung eines aktivwen Dialogs zwischen der 
Kommission und den Vilibetem der Organisati= und des 
Personals zum Ausdruck gebracht hat, Abschnitt I Ziffer 5 
Ihrer Resolution 46/191 A, worin sie mit Genugtming von den 
Verbesserungen Kmmtnis genommen hat, die es in der 
Arbeitsweise der Kommission gegeben hat, sowie auf Ab
schnitt I ihrer ResoIntion 48J224, worin sie festgestaUt hat, daß 
die Änderungen, welche die Kommission bei ihren ArbeiIs
methoden vorgenOIDmeD hat, zur vollen Mitwirkung des 
Koordinierungsan.sch'JSSeS der ,mabbllngigen Pen!onaIge
werkschaften und Personalvereinigungen des Systems der 
Vereinten Nationen an der Arbeit der KOIDmisslQD gefIlbrt 
haben. 

feststellend, daß die Rahmenbedingungen für die Mit
wirkung der Vertreter der Organisationen und des Personals an 
der Arbeit der Kommission in Artikel 28 Absatz 2 der Salzung 
der Kommission festgchalten und in ihrer CJeschiftsordmmg 
weiter ausgefllbrt sind, 

sowi8 Kenntnis nehmend von den in KspiteI LB des 
Berichts der Kommission6J enthnltenen Infonnationen ZU 
dieser Frage, 

1. nimmt Kenntnis von den Auffassungen, die die 
Vertreter der Mitgliedstaaten im FfInften Ausachuß zu dieser 
Frage zum Ausdruck gebracht haben; 

2. steUt mit Besorgnis fest, daß die Vertreter des Bundes 
der Persona1verbände der Internationalen Beamten ihre 
Absicht bekundet haben, die Aussetzung ihrer Mitwirkung an 
der Arbeit der Kommission für den internationalen öffentli
chen Dienst zu empfehlen; 

3. nimmt ferner Kenntnis von den Bedenken, die der 
Konrdinierungsausschuß der unabhllngigen PersonaIgewedt
schaften und Personalvereinigungen des Systems der Ver-



VB. R"""'"""nen - _ AusscImlI 

einten Nationen in bezug auf die Arbeitsmethoden der Kom
mission geäußert bat; 

4. schließt sich dem Beschluß der Kommission an, auf 
ihrer nliI:hsten Tagung alle Fragen zu bebandeln, die vom 
Koordinierungsausscbuß der unabbllngigen Persona1gewerk
schaffen und Personalvereinigungen des Systems der Ver
einten Nationen und vom Bund der Personalverblinde der 
Internationalen Beamten auf der vierzigsten Tagung der 
Kommission aufgeworfen wurden, und ersucbt die Kommis
sion, der Generalversammlung darüber Bericht zu eIlItatten; 

5. emwht die Personalvertretungen, die Organisationen 
. und die Kommission, mit aller DringIicbkeit ZU prIIfen, wie der 
Konsultationsprozeß der Kommission am sionvollsten ver
bessert werden kann. und der Generalversamm1ung darüber 
Bericht zu eIlItatten; 

m 
BBSCHÄFI'IGUNGSBEDINGUNGBN DES HÖHBRBNDIBNsTBS 

UND DER OBBRIIN UND OBBRSTBN RANOBBBNBN 

A. VergleIchsgrundlage 

unter Hinweis auf AbscImitt VI Ziffer 2 ihrer 
Resolution 46/191 A, in der sie die Kommit!!Üoo ffIr den 
Internationalen öffentlichen Dienst gebeten bat, die möglichen 
Auswirkungen des Federal Employees Pay Comparabillty Act 
ans dem lahr 1990 auf das Besoldungsniveau des derzeit zum 
Vmgloicb herangezogenen 6ft'entlichen Dienstes, des Bundes
dienstes der Vereinigten Staaten, zu analysieren und darin in 
aJlen Einzelheiten alle Sonderbesoldungasysteme anfzu.fIIbren, 
die voo dem zum Vergleicb herangezogenen öffentlichen 
Dienst eingefllbrt worden sind. 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n.C ihrer 
Resolution 47/216, in der sie die Kommission ersucht bat, die 
Phase 1 ihrer Studie zur Ermittlung des bllcbstbezablten 

. 6ft'entlicben Dienstes abzuschließen und alle Aspekte der 
Anwendung des NoblemaiJ:e-Prinzips zu untersuchen, um die 
KonknrrenzfIIbigkeit des gemeinsamen Systems der Vereinten 
Nationen sicherzustellen, 

fertlßr unter Hinweis auf Abschnitt n.G Ziffer 2 ihrer 
Resolution 47/216, in der sie beschlossen bat, die PrIlfung der 
Bescbllftigungsbedingungen, einscbließlich der Frage der 
Reprllsentatiooszulagen, der Beigeordneten Generalsekretäre, 
UntergeneraIsekr und verg1eicbbaren Rangebenen so bnld 
wie möglicb wiederaufzunebmen, 

In der Erkenntnis. daß das gemeinsame System ein wett
bewerbsflIbiger Arbeitgeber sein muß, damit es unter anderem 
die erforderllcben Managementreformen durcbfllhren kann. 

1. stellt mit Bedauern fest. daß die Kommission ffIr den 
internationalen öffentlicben Dienst die Stndien über alle 
Aspekte der Anwendung des Nob1emaire-Prinzips und alle 
anderen damit zusammenbllngenden Stndien bislang nocb 
nicbt abgeschlossen bat; 

2. ersucht die Kommission, ihre Studie aller Aspekte der 
.Anwendung des NoblemaiJ:e-Prinzips und alle anderen damit 
ZU8IIIlIIlIeIIbnden Stndien, die nocb nicht abgeschlossen 

sind, dringend durcbzufiIbren und der Generalversammlung so 
bnld wie möglicb abscb1ießende Empfehlungen vorzulegen: 

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht der Kommission 
über die Entwicklungen im Zusamme1lhang mit dem Federal 
Employees Pay ComparabilJty Act ans dem lahre 1990 und die 
Sooderbesoldungssysteme des zum Vergleich herangezogenen 
6ft'entlicben Dienstes; 

4. nimmt IlIlfJerdem Kenntnis voo dem BescblnB der 
Kommission, im Zusammenhang mit der Ermittlung des 
böcbstbezahlten einzelstaatlichen öffentlichen Dienstes mit 
Phase n der Studie des öftimtlichen Dienstes ])entsc:bJands und 
der Scbweiz zu beginnen; 

B. Oberlegungen Im Zusammenlumg mit der Marge 

unter Hinweis auf Abschnitt IX Ziffer 3 ihrer 
Resolution 46/191 A, worin sie die Kommission ffIr den 
internationalen öffentIicben Dienst ersucht bat, in ihr Arbeits
programm eine ÜbeIprilfung der Unterschiede blnsicbtlicb der 
Nettobesoldung der Vereinten Nationen und derjenigen der 
Vereinigten Staaten in den einzelnen Besoldungllgtuppen 
aufzunehmen, 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n.G Ziffer 3 ihrer 
ResolutIon 47/216. in der sie die Kommission gebeten bat, die 
Struktur der Gebaltstabellen aller Besoldungsgtuppen des 
Höheren Dienstes und der obereu und obersten Rangebenen 
weiter zu prüfen und dabei unter anderem die von der General
versamm1ung insgesamt festgelegte Marge und das Un
gleicbgewicht zwischen den Margewerten ffIr verschiedene 
Besolduugsgruppen des Höbereu Dienstes zu berücksichtigen, 

fertlßr unter Hinweis auf Abschnitt ll.B Ziffer 3 ihrer 
Resolution 481224. worin sie die Auffassung vmbeten bat, daß 
die Kommission das Ungleichgewicht im Besolduugsve.rfHllt,. 
nis Vereinte NationenNereinigte Staaten im Kontext der 
Gesamtilber1egungen im Zusammenbaug mit der Marge ptilfen 
sollte, 

1. nimmI KImntnIs von den in Ziffer 171 des Berichts der 
Kommissioo ffIr den interuationnlen öffentIicben Dienst'" 
dargelegten Scblußfolgerungen in bezug auf die weitere 
Verfeineruug der Matgebcirecbnuug; 

2. stellt fest, daß die Nettobesoldungsmarge ffIr das 
Kuleuderjahr 1994 13 Prozent beträgt; 

C. GnuuIIM/ndesJgehaltstabeUe 

unter Hinweis auf Abschnitt 1.H Ziffer 1 ihrer 
Resolution 44/198 vom 21. Dezember 1989. worin sie die 
Scbuffung einer Mindestuettogebaltstabelle gebilligt bat, mit 
Bezug auf die entsprechenden GrunduettogebaUsstnflm von 
Beamten, die in vergleicbbaren Positionen in der als Bezugs
gnmdIage dieuenden Stndt des zum Verg1eicb herangezogenen 
öffentlichen Dienstes tIItig sind. 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt n.C Ziffer 2 ihrer 
Resolution 481224. worin sie die Kommission ffIr den interna
tionalen öffentlichen Dienst ersucht bat, die PersonaIabga
besiitze zu überprOfen und erforderllcbenfa11s als Folge der 
Änderungen der GrundIMlndestgelle gelinderte 
PersonaIabgabesätze zu empfehlen, . 



biUlgt mit W"ukung vom 1. März 1995 die In Anlage I B. Nationtlle BedIenstete des HlJheren Dienstes 
dieser Resolution enthaltene gelinderte Bratto- und Netto
gehaItstabeIIe f1Ir die Bediensteten des Höheren Dienstes und 
der oberen und obersten Rangebenen und die entsprechende 
Änderung des Personalstatuts der Vereinten Nationen, die In 
Anlage n dieser Resolution wiedergegeben ist; 

D. UnteThallsberechtigtenzulagen 

Imter Hinweis auf Abschnitt ll.F Ziffer 2 ihrer 
Resolution 471216, In der sie zur Kenntnis genommen hat, daß 
die Kommission f1Ir den internationalen öffentlichen Dienst die 
Höhe der UnterhaltsberechtigtenZlllagen alle zwei Jahre 
6hexpxllfen wird, 

Kenntnis nehmend von der Übexprilfung der Unterhalts
berechti~ durch die Kommission, welche die seit 
1991 eingetretenen Änderungen bei SteuerexmlIßigungen und 
In der SoziaIgesetzgebung In den sieben Amtssitzdienstoxten 
betilcksichtigt, wie aus den Ziffern 182 bis 192 ihres Berichts" 

. hervorgeht, 

1. bilJigtmit W"ukung vom 1. Januar 1995 eine 10,26pro
zentige Erhöhung der Klnderzulnge und der Zulage f1Ir 
Unterhaltsberechtigte zweiten Grades; 

2. nimmt Kenntnis von der in der Anlnge m dieser 
Resolution enthaltenen akh,.usjexten Liste der Hattwlibrungs
dienstoxte, f1Ir die die Zulagen in LokaIwllhnmg angegeben 
sind; 

IV 

AUßEMJlJNBR DJBNST UND ANDERELAUPBAllNGRtlPPBN 
ÖR1UCH RBKRU llERIEK BEDIBNSTETEK 

A. MetIwde der Gehahserhebungen /Ur den 
AUgemeinen Dienst 

unter Hinweis auf Abschnitt m Ziffer 1 ihrer 
Resolution 47/216, worin sie die seitens der Kommission f1Ir 
den internationalen öffentlichen Dienst exfolgte Bekräftigung 
des F1emming-Ptinzips als Grundlage f1Ir die Festlegung der 
Beschliftigungsbedingungen des Allgemeinen Dienstes und 
vexg1eichbaret Laufbahngruppen gebilligt hat, 

feststellend, daß die Kommission die Absicht hat, ihre 
. vorläufige Untersuchung der Methoden f1Ir BrlJebungen der 
besten IlrtIichen BeschlIftigungsbedingungen an AmtssilZ- und 
Nlcht-Amtssitzdienstorten fortzusetzen, 

1. ersucht die Kommission f1Ir den internationalen 
öffentlichen Dienst, die derzeitige Runde der BrlJebungen an 
Amlssitzdienstoxten wie geplant auf der Grundlage der 
derzeitigen Methode der Gehaltsexhebungen f1Ir den All
gemeinen Dienst fortzusetzen, und fordert alle Beteiligten 
nachdrllcklich auf, sieh an den Erhebungen zu beteiligen; 

2. schließt sich dem Beschluß der Kommission an, daß 
nach Abschluß der derzeitigen Runde der Erhebungen an den 
Amtssimlienstorten eine umfassende Übe.rprfifung der Anwen
dung der Methode vorgenommen werden sollte; 

3. ersucht die Kommission, bei ihrer Übexprilfung der 
Methode der Gehaltsexhebungen f1Ir den Allgemeinen Dienst 
alle Beteiligten, namentlich die Personalvertxeter, umfassend 
zu konsultieten; 

UIIIer Hinweis auf Ziffer 69 ihrer Resolution 3176 
(.XXVDI) vom 17. Dezember 1973, in der sie die 0rganisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen gebeten hat, aktiver 
nach innovativen und in1erdiszipIinl AnsiI!zen zur Beseiti
gung der Unachen der Un1enmtWicklung und zur Stärkung der 
wirtscbaftlichen und soziaIen Strukturen sowie von ent
sptechcnd ausgebildeten FiIbnmgskrIifte in den Entwick
lungillindern zu suchen, um deren Entwicklung zu fiIrdern, 

feststellend, daß eine Reihe von Organisationen daraufhin 
nationale Bedienstete des Höheren Dienstes eingestellt haben 
und daß die Kommission f1Ir den internationalen öffentlichen 
Dienst 1980 der Beschllftigung solcher Bediensteter unter 
genau festgelegten Bedingungen zugestimmt haf3, 

sowiefeststellend, daß die Organisationen immer hlIufigex 
von der M6glichkeit der Beschllftigung solcher Bediensteter 
Gebrauch machen, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den SchlußfOlge
rungen, die die Kommissioo f1Ir den lnternationalen öffentli
chen Dienst in bezug auf die Beschliftigung von nationalen 
Bediensteten des Höheren Dienstes erzielt hat, sowie von der 
Änderung der 1980 festgelegten Bedingungen; 

2. stimmt den in Anhang VI des Berichts der K0mmis
sion" umrissenen Oberarbeiteten Kriterien f1Ir die Beschllfti
gung von nationalen Bediensteten des Höheren Dienstes zu; 

3. nimmt Kenntnis von der Absicht der Kommission, die 
Frage der Beschllftigung von nationalen Bediensteten des 
Höheren Dienstes in regelmii8igen AbstIInden zu übeJprflfen, 
und ersucht die Kommission, der Generalversammlung 
darObex Bericht zu erstatten; 

V 

BRzmHtlNGSBBIII1LF1l 

Imter Hinweis auf Abschnitt IV Ziffer 1 ihrer 
Resolution 47/216, worin sie die 6hexarbeitete Methode zur 
Festsetzung der Höhe der Erziehungsbeibllfe gebilligt hat, 

biIligtdieBrlJöhnng der HöchllteJS1a1'"l1gsbelriige in sieben 
Währungsgebieten sowie andere Anpassungen in der Ver
waltung der Kostenerstattnng im Zusammenhang mit der 
Erziehungsbeibilfe, wie von der Kommission f1Ir den interna
tionalen öffentlichen Dienst in Ziffer 273 ihres Berichts" 
empfohlen; 

VI 

GBFAIlRI!NZULAGB 

in WUnilgung der Binsatzbereitsc der Bediensteten des 
gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen, die immer 
häufiger gehalten sind, unter geflihrlichen Bedingungen ihrer 
Arbeit nachzugeben, 

1. nimmt Kenntnis von den in den Ziffern 288 bis 291 
des Berichts der Kommission f1Ir den internationalen öffentli
chen Dienst enthaltenen BeschlOssen in bezug auf eine 
Gefahrenzulage6'; 



2. ersucht die Kommission, ihren Beschluß betreffend von ihr 1992 beIailftigt wurdedS, wonach die Organisationen, 
die Anbindung der 0efabrenzuIage an die GrundJMindest- soweit sie es nicht bereits getan haben, ihre PersonaIonImmg 
gebaltslabeUe fIlr international rekrutierte Bedienstete sowie lindern sollen, um die Bescbliftigang von Bbegatten zu 
ihren BescbIuB lIber die Höhe der GefahrenzuIage nocbmaIs zu gestatten, 
ftbenIen!ren und andere Alflmlativen zu einer 0efabrenzuIage legt a11en Otganisationen des gemeinsamen Systems nohe, 
vorzuscbIagen und der Generalversammlung auf ihrer einnnd- Ehegatten von Bediensteten die MIlgIicbkeit zu geben, sich um 
fllnfzigsteD 'IlIgung darüber Bericht zu etstatten; Dienstp 'Slbll in der jeweiligen OrgaDisation zu bewerben, 

vn 
LmsTUNGSFORDBRUNG 

unter Hinweis auf Abschnitt LF ihrer Resolution 441198 
und Abschnitt vm ihrer Resolution 46/191 A, worin sie die 
Kommission fIlr den intemationalen öffentlichen Dienst 
gebeten hat, ihre Ühetprilfung von Wegen der Leistungs-
811etkimmmg sowie der Leistungsbeurteilung im gemeinsamen 
System als Mittel zur Steigerung der Produkti'vitlit und der 
Kostenwirksamket fortzuseIzen, . 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt vn ihrer 
Resolution 47/216, in der sie die Kommission nachdrllcklich 
aufgefOldert hat, in ihrem Arbeitsprogramm Maßnahmen 
Aufmerbamkelt ZU schenken, die eine gute PetSODalver
waltung im intemationalen öffentlichen Dienst gewllbrleisten 
sollen, 

femer unter Hinweis auf Abschnitt V Ziffer 2 ihrer Resolu
tion 48/224, in der sie die Kommission nachdrl1cklich aufge
fordert hat, Fragen der PetSODalverwaltung weiter Aufmerk
samkeit ZU scheoken, 

1. begrqßt die von der Kommission fIlr den interna
tionalen öffentlichen Dienst vorgenommene Übetptilfung der 
Leistungsförderung, die in Kapitel vn ilm:s Berichts dargelegt 
wird, sowie die in Anhang vm des Berichts"' enthaltene 
Ausarbeitung von GrlJndsfitzffl und RIchtlinien fIlr die 
Leistungsbeurteilung und Leistungsfördenmg und fIlr die 
Anerkennung verschiedener Leistungsniveaus; 

2. erk14rt erneut, daB die Leistungsbeorteilung und 
LeistungsfIlrdeg fIlr die Erhöhung der Wlfkssmkeit der 
0rgaDisati0nen entsr.heidend wiChtig sind; 

3. nimmt mit Interesse Kennlnis von den dieshez!lglichm 
Sch1ußfolgernngen und Empfehlungen der Kommission und 
empfiehlt sie den Organisationen des gemeinsamen Systems 
zur Beachtung bei der AusarbeItung ihrer PolilikM und 
Programme auf diesmn Gebiet; 

4. forrJmt die OIganisationen des gmneinsamen Systems 
ruu:hdrlIckllch auf, soweit nicht bereits geschehen, der Aus
arbeitung von praktikablen LeistungsfördenmgspIOgrammeD 
hohe Prioritllt einzuriIumen, so auch Leistungsbeurteilungs
systemen im weiteren Kontext der Pmsonalreform; 

vm 
BBSCHAFnGUNG VON EHI!GA'rrBN 

unter Hinweis auf die BmpfehIung der Kwnmission fIlr den 
internatIonnIen öffentlichen Dienst aus dmn Jahr 1988", die 

.. I!bd., DreiundvIenJgst Tagung, &/lag. 30 und 1<mrlptd»m (Af43/30 
und Kotr.l),Zlffer91 tl). 

wobei gewIlhrleistet bleiben muß, daB keinerlei Bevorzugung 
aufgrund des VerwandtschaftsverhiltDisses zu einem Bedien
steten erfolgt; 

IX 

ZtmLICH IIEGRENZTB ANSTELLUNGBN 

unter Hinweis auf ihr im Juni 1994 an die Kommission fIlr 
den infIm1ationaIen öffentlichen Dienst gerichtetes Ersuchen, 
ihre Ansichten zU dem Vorschlag der Veteinten Nationen 
he1Ieffend die Ausarbeitung von Regelungen fIlr zeitlich 
begrenzte Vertrllge bekanntzugehen, 

nimmt Kennlnis von den vw1llufigen SchIußfolgernngen der 
KODlIDissi<m fIlr den intetnationalen ölfentIichen Dienst, die in 
den Ziffer 366 und 367 ilm:s Berichts" wiedergegeben sind, 
und ersucht die Kommission, der Generalversammlung nach 
Abschluß ihrer Untetsuchung lIber ihre Erkenntni_ in bezug 
auf die Regelungen fIlr zeitlich begrenzte Vertriige Bericht zu 
etstatten; 

x 
ENTscHmoUNGBNDBR VBRWALroNGSGBIUCIlTB 

unter Hinweis auf Abschnitt VI Ziffer 7 ihrer 
Resolution 48/224, in der sie den GenetalsekretII ersucht hat, 
im BMehmen mit den Leitern der Organisationen des gmnein
samen Systems zu prlIfen, ob es praktisch möglieh ist, die 
SalZUDS der Kommission fIlr den inflm1ationalen öffentlichen 
Dienst undIoder die Abkommen aber die Beziehungen 
zwischM den Vereinten Nationen und den anderen 0rganisa
tionen des gemeinsamen Systems zu iindem, mit dem Ziel, ein 
koordiniertes Vorgehen bei a11en die BeschlIftigungsbedingnn
gen der Bediensteten des gmneinsarnen Systems betreffenden 
Beschwmden zu gewIlhrleisten, und Regelungen einzufiIhren, 
die die Kwnmission in die Lage vmsetzen, bei VOI dem 
Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen oder dem Ver
waltungsgericht der Internationalen Arbeitsorganisation 
anhIIngigen Beschwmden, in denM es um Beschllisse oder 
Empfehlungen der Konunission oder um andere das gemeln
same System berIIhrende Fragen gebt, zu intervenieren; 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des GeneraIsekreIfI 
aber die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte"; 

2. ersucht den GeneraIsekretli, das Verwaltungsgerlcht 
der Veteinten Nationen im Hinblick auf die Voma1uue der 
folgenden Änderung seiner Verfabrensordnung zu konsnltie-
ren: 

"Wild in einmn Verfahren erkennbar, daB das Urtell 
des Gerichts Auswirkungen auf eine Bestimmling, einen 
Beschluß oder eine Gehalts- oder Beitragstabelle des 

.. I!bd., ~ Tagung, &IIage 30 und K!migeItdum 
(Al47130 und Kotr.l), ZIffer 296 h). . 

.. Al49/480. 



gemeinsamen Systems der Personalverwattung haben 
könnte, benachrichtigt der ExekutiVBekretlir des Gerichlll 
umgebend den Exekutivsekretllr der Kommission fUr den 
Internationalen öffentlichen DIenst und vergewissert sieb, 
ob diese sich an dem Verfahren beteiligen möchte. Ist dies 
der Fall, erhält die Kommission Ausfertigungen aller 
ScIniftBätt.e zur Verfilgung gestellt, und es wird ihr gestat
tet, dazu Stellung zu nehmen und an jedem mOndlicben 
Verfahren teilzunehmen. "; 

3. ersucht den Generaldirektor der Internationalen Ar
beitsorganisation, das Verwaltungsgericht der Internationalen 
Arbeilso!'ganisation im Hinblick auf die Vornahme der fol
genden Äitderung seiner Verfabrensotdnung zu konsultieren: 

"Wm:l1n einem Verfahren erkennbar. daß das Urteil 
des GericbIII Auswirkungen auf eine Bestimmung, einen 
Beschluß oder eine GebalIs- oder Bei1ragstabeIIe des 
gemeinsamen Systems der PmsonaIverwattung haben 
könnte, benachrichtigt der Kanzler des GericbIII umgehend 
den ExekutiVBekretlir der Kommission fUr den 1nterDa
tionalen IIffendicben DIenst und vergewissert sieb, ob diese 
sich an dem Verfahren beteiligen möchte. Ist dies der Fall, 
erhält die Kommission Ausfertigungen aller ScIniftsIIIze 
zur Verfilgung gestellt, und es wird ihr gestattet, dazu 
Stellung zu nehmen und an jedem mOndIicben VerfaIu:en 
teilzUnebmen. n 

95. PlenarsiWmg 
23. Dezember 1994 

ANLAGE I 

GrundIMlndestgeb1litabeIle fiIr Bedienstete des Bilheren DIenstes und der oberen und ohenten Raugebenen 
(Bruttojobresgebalt und entsprecbemJes Nettogehalt naeh Abzug der PersouaIabgabe)" 

(In US-Dollar) 
GiJltIg ab 1. Mib7.1995 

BII!;I:dd 9' 
B u !!f! 1 H m IV v \11 VB VI11 IX " 111 ll11 ll1H ll1V xv 
Ul2!cl'P""'?tsrkrrAA" 
UGS brutto ..................... 145.236 

GCUOmU •••••••••••••••••• 93..,.. 
nctll)oU ••••••••••••••••••• 84.2>2 

Blis I 
G=m1rlcrer!!r. 
BGS brutto ..................... 13Ul1 

DCUOmU •••••••••••••••••• 
....,. 

DISItootJ ••••••••••••••••••• 
'fl.763 --... bmttu •• , •••••••••••••••••• 107 .... 109.482 111.934 11 ...... 11"" 119.317 

nsuotnU •••••••••••••••••• n .... 'I3.34lI 74.m .,.. ... 77. ... 7B901 
ldooU ." •••••••••••••••• ...... 67.23<1 68.414 ...... 10.751 7 ..... 

LoIIoodo< _ 

0.1 _ ..................... ...... 90.371 ...... IlWIO 1 ..... 1 I11W3 106.124 108..,., 11 ..... 
acIIDmU .................. 6U44 65.745 ...... ... 146 69.347 ....... 71.'150 .....,1 74.152 
aeuooU ••••••••••••••••••• ,. ..... tiO. ... 61.716 "'7'" 63.786 04.1121 ....., 

""'" 67.9 .. 

Vcrwa!ttmp!hr ...... 
p... _ ..................... 82.807 ....,. ....... ....,. 90,181 !I2.Ol3 91027 ...... '1/.67, ....... 10t.423 1l13.2!O5 ....00 

nc:uomU •••••••••••••••••• 57 .... ...... ..... 1 .1 .... ... ... 6UAI 04.328 65. ... IIIUOI 67 .... .....,. 69.761 1ll.848 
lICUOoV ••••••••••••••••••• .... 11 ...... ..... 1 ...... 57 .... ...... ...... ...... .... 32 62.2111 63.201! 04.143 ...... 

Vcnn' • I I .... _ ..................... 67.706 .. m. 71 .... 73.m> 74.774 7 ..... 7B3Q ... ... .1 .... 83.151 ...... 87.346 8U41 ........ 92.782 
acuomU .................. ....... ...... ...... ....... ...... ... 123 55.183 ...... 57.3IM ...... ".422 ....... ...... 62.tiIl3 ...... 
aettootJ ................... ...... 46.37B 47 .... ...... 49.271 ...... 51.210 52.181 53.151 "'1211 ....... - 57.811 57.972 ...... 

V",,",-
p..3 bmtto ..................... 54.837 ... .., ....., ".'m ..... 1 62.993 04.624 66.279 67.938 ...... 7 ..... 72917 74.m 76.256 77.94> 

tlCUlDmU .................. 4M'I/ 41.993 ....... ...... ...... ...." 46971 47.967 48.963 ...... ,.,.... ...... ...... !3S41 ....... 
DtIUIDoU ................... 38.2\11 39.197 40.104 .1 .... 41.915 42.821 43.'m ....... 45.53lI ...... 47.352 48.258 ... 104 SI.073 5IIJl8S 

YCll'""'" 
P4 bmtto ..................... 43.754 45.131 ....., 47957 .. .369 ... 783 52.1'1/ 53.60!1 ...... ...... 57 .... ...... 

IICUOmV .................. 33.990 34.882 33.772 - ,., .... ...... 39.334 40.224 41.116 42.lI16 42.8OS 43.187 
DIlUDotJ ................... 3L914 32.730 33.J39 34.349 ...... 35.969 36.779 ,., .... 38.399 ....... 40.01. 40.830 

VenP' • , I 
p..1 _ ..................... 32S51 34.212 ...... ...... 38.125 .. "" 40.760 ...." 43.391 44.708 

aeltDmU .................. 215.907 27.164 28.62Il ... ..,. 30.331 31.186 32.044 32.899 33.754 .... W 
acuooU ................... 25.412 ...... ... .., 27.781 28.564 29.347 30.132 3OJI .. 3L'" 32.481 

mU .. ~mft"'*""" ' '%1 Ebc:ptI:cn odcrrmtrtrfrttl1sbfftcbtJgrmn KhxL 
aU $:I Bedie:astc:b:I aImo tttttmfral' , '!pn Bbegatbm oder ~ KID:d. 
·0Im0~ •. 3 t ioblesetwalp:n~ 



VII. Reso!utknum - _ "'-hu8 323 

ANLAGEn 

Änderungen des PersonaIstaiufs der Verefnten Nationen 

Artikel 3.3 

Die zweite ThbeIle unter Buchstabe b) Ziffer I) ist durch 
folgende Tabelle zu eJ:SeIZeIl: 

P~dle"'dm! 
~_8Ind 

;.~ ....... - =: - SI5'OOOp ........... 9,0. 12,4 - $ 5.000p.a. ........ 21.0 26,9 - $ 5.ooop ........... 25,0. 30,3 - 5 5.000p ........... 29.0 34,6 - $ 5.000p ........... 32,0. 36,9 - $lo..OOOp.a. •••••.• , 3S,II 40,5 - $Io'OOOp ........... 'R11 42,7 - $10.000 p.a. ........ 39,0. 44,5 - 510.000p.a. •••••••• 40.0. 45,4 - $15.000 p.a. ........ 4111 46,0 - $ :!D.OOO p.a. ........ 42,0 so.o 
ADe - abgahepIIlcJdigmt 
lIezOge ...................... 42,0 S2,S 

ANLAGEm 

R6he der KInderzuIage und der ZnIage fIIr UnterJmIts. 
berechtigte zweiten Grades 

("'~) 

Za1age/llr -
üm4 W6bnmg K/nd4r. =:'~...J! 1#fDse 

BeIgieII beIgIschor l'l1IIIc 56.721 18.140 

IlI!lemark -- 10..661 2,082 

D ' J ....... Dealsoho Mark 3.Z18 1.176 - f'ratwasJscbcr Fmnc 8.195 2.719 

~ französisclw Fmnc 8.195 2.719 

1rIam1 -- 92S 303 I_ 
V .. 322.196 146.370 

LuemImrg Luumburger l'l1IIIc 56.721 18.110. - f'mrz&dsclw f'auIc 8.195 2.719 

NiI:dodam!o boll!tmftscher Gulden 3.614 1.231 

0s!mr0Icb SchIDlng 22.534 8.435 - -- 2.718 1.211 

VeaoIoIgIo- ... 
AmodloaIlJld Cbrlgo IJS.DoDar 1.400 500 
LI!ndeI' 

49/224. PensIoDSSjslem der Vereinten Nationen 

Die GeneralverstI1J1lJ1bmg. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/242 vom 
21. J)ezember 1990, 461192 vom 20. Dezember 1991. 47/203 
vom 22. Dezember 1992 sowie 4l1fl24 und 48I22S vom 
23. Dezember 1993. 

1IIJCh Belumtlbmg des Berichts des Gemeinsamen Rates fDr 
das PensiOJl8Wesen der Vereinteo Nationen fDr das Jahr 1994 
an die Generalversammlung und an die Mitgliedorganisationen 
des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinteo Nationen67, 

des Kapitels Iß.A des Berichts der Komml!!!ilon fDr den inter
nationalen öffentlichen DienstfDrdasJahr 19946

'. des Berichts 
des GeneralsekretlI über die Kapltalanlagen des Fonds" und 
des damit zusammenhiingenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses fDr Verwaltungs- und Haushaltsfragen", 

I 

VERSIClIBRUNG5MATHBMATI8CIm FIlAGI!N 

unter Hinweis anf Abschnitt TI ihrer Resolution 47/203 und 
Abschnitt TI ihrer Resolution 48J22S, 

1. beg,.qjlt mit Genugtuung die Änderungen. die der 
Gemeinsame Rat fDr das Pensionswesen der Vereinteo 
Nationen als Antwort auf die Ersuchen des Beirats der exter
nen Rechnnngsprilfer und gemäß den Erörterungen mit dem 
Rat der Rechnungsprilfer bei der Vorlage der Brgebnisse der 
Bewertung des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinteo 
Nationen zum 31. Dezember 1993 vorgenommen hnt, um 
a) die Bewe:rtungsergebni sowohl in Dollar als auch in 
Form von Prozentslllzen der ruhegehaltsfähigen BezlIge 
anzugeben, b) zusätzliche Angaben zum Wert der Aktiva und 
Passiva sowie c) Erkll!rungen des Berntenden Versicherongs
mathematikers und des Ausschusses der Versicherungs
mathematiker über das Ausreichen der Aktiva des Fonds zur 
Abdeckung der laufenden und prognostizierten Verbindllch
keiteo aufZunehmen; 

2. nimmt Kenntnis von der in der Bewertung des Fonds 
zum 31. Dezember 1993 zum Ausdruck kommenden Erhö
hung des versichenmgsmatbematischen Ungleichgewichts von 
(),S7 anf 1.49 Prozent der ruhegehaltsflIhgen Bezüge, von den 
Faktoren. die zur Erhöhung des Ungleichgewichts beigetragen 
haben, insbesundere die steigende Lebenserwartung der 
Rohegehaltsernpflinger. sowie von den Bemerkungen des 
Beratenden Versicherungsmatbematikers, des Ausschusses der 
Versicherungsmathernatilmr und des Rates zu den Bewertungs
ergebnissen; 

3. nbnmt Insbesondere KenntnIs von den Meinungen des 
Beratenden Versicherungsmatematilrers und des AnsuchU$$ll$ 
der Versichernngsmathematiker, die in den Anhängen IV 
beziehungsweise V des Berichts des Rates67 wiedergegeben 
werden, wonach zum 31. Dezember 1993 keine Notwendigkeit 
von AusgleicbszahlllDgen fDr Fe~ gemäß Artikel 26 
der Satzung des Fonds gegeben war und der derzeitige 
BeitIagssatz von 23,7 Prozent der ruhegehaltsfähigen Bezüge 

" ()jftI;Iß1Jn Protokoll der GenmJlversammlung. NBU1I1l1UMerdtiste 
TaB/MIS. Bet!Ds. 9 (A/49/9) • 

.. A/c.5I49J3, 

" A/49/S76. 
" JSPB/G.4IRev.14, 




